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Annex Kleinzellen 

zur Vereinbarung 

über den Informationsaustausch und die Beteiligung der Kommunen 

beim Ausbau der Mobilfunknetze 

 

 

geschlossen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden: 

Deutscher Städtetag, Deutscher Städte- und Gemeindebund und Deutscher Landkreistag 

 

 

und den vier deutschen Mobilfunknetzbetreibern: 

Deutsche Telekom Technik GmbH, Drillisch Netz AG, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG  

und Vodafone GmbH 

 

 

Stand: 8. Dezember 2020 

 

 

1. Einleitung 
Heute bestehen Mobilfunknetze überwiegend aus Funkanlagen auf Dächern und Masten. Diese 

werden als Makrostandorte bezeichnet. Daneben werden zukünftig verstärkt Mobilfunkanlagen 

kleinerer Bauart und geringerer Leistung, sogenannte Kleinzellen oder Small Cells, zum Einsatz 

kommen. Diese tragen dazu bei, lokal begrenzte Kapazitätsanforderungen, insbesondere an Orten 

mit hohem Publikumsverkehr, bereitzustellen. 

Kleinzellen ergänzen die vorhandene Mobilfunkinfrastruktur, können jedoch die bestehenden 

Makrostandorte nicht ersetzen. Sie können aber maßgeblich zur Kapazitäts- und Qualitäts-

verbesserung für kleinere Bereiche, wie zum Beispiel auf Marktplätzen, zum Einsatz kommen. 

Kommunale Liegenschaften und Infrastrukturkomponenten, wie zum Beispiel Straßenbeleuchtung, 

Multifunktionsgehäuse, Ampelanlagen, ÖPNV-Anzeigetafeln, Stadtmöbel oder vergleichbare Träger-

strukturen, stellen eine geeignete, vorhandene Infrastruktur für den Aufbau von Kleinzellen dar. 

Deshalb empfehlen und begrüßen die kommunalen Spitzenverbände die Bereitstellung und Nutzung 

dieser Infrastruktur. 

Aufgrund der geringen Sendeleistung und Reichweite von Kleinzellen stellt der gewählte Standort 

meist bereits das Optimum dar. Deshalb ist die Flexibilität bei der Suche von funktechnisch 

geeigneten Standortalternativen stark beschränkt. 

Darüber hinaus werden Kleinzellen oft in einem Cluster von mehreren Standorten gleicher Bauform 

aufgebaut. In diesen Fällen kann die Abstimmung vereinfacht werden, wenn diese für das gesamte 

Cluster erfolgt. 

In der Fortschreibung der Mobilfunkvereinbarung vom 8. Juni 2020 wurde das Verfahren für die 

Abstimmung von Makrostandorten zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und den Mobil-

funknetzbetreibern festgelegt. Dieser Annex ergänzt diese Vereinbarung und beschreibt das 

Beteiligungsverfahren beim Ausbau der Kleinzellennetze. 
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2. Anwendungsbereich 
Das im Abschnitt 3. dargestellte Verfahren gilt für Kleinzellen jeglicher Bauform mit Leistungen von 2 

bis 10 Watt EIRP1. Diese Standorte benötigen wegen ihrer geringen Sendeleistung keine Standortbe-

scheinigung durch die Bundesnetzagentur (BNetzA). Der Zeitpunkt der In- und Außerbetriebnahme 

ist der BNetzA gemäß § 11 Absatz 2 BEMFV2 anzuzeigen. 

Die kommunale Abstimmung von Kleinzellen erfolgt für alle Standorte auf öffentlichen Verkehrs- und 

Grünflächen sowie in Gebäuden mit vergleichbarem öffentlichen Besucherverkehr, wie zum Beispiel 

bei Bahnhöfen, U-Bahnen, Messehallen, großen Einkaufszentren, etc. 

Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände und der Mobilfunknetzbetreiber sind Kleinzellen in 

Privat- und Gewerberäumen und auf Betriebsgeländen mit kontrolliertem Zugang städtebaulich von 

nachrangigem Interesse. Aus diesem Grund bedürfen diese Kleinzellen keiner kommunalen 

Abstimmung gemäß diesem Annex. 

 

 

3. Beteiligungsverfahren Kleinzellen 
Die Abstimmung neuer Kleinzellen-Standorte erfolgt zwischen der Kommune und dem Mobilfunk-

netzbetreiber bzw. eines mit dem Abstimmungs- und Realisierungsprozess beauftragten Unter-

nehmens. 

Die Beteiligung der Kommunen beim Ausbau der Kleinzellen-Netze erfolgt in Anlehnung an die 

etablierten und in der Praxis bewährten Prozesse der Mobilfunkvereinbarung und durch die in 

diesem Annex beschriebene Vorgehensweise. Beide Seiten gehen davon aus, dass mit der Um-

setzung des Verfahrens die Anforderungen des § 7a, 26. BImSchV3 erfüllt sind. 

Die Abstimmung soll zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand möglichst elektronisch, zum Beispiel 

mittels E-Mail, erfolgen. Bei konkreter Standortabstimmung sollen, wenn möglich, mehrere Bauvor-

haben in der Kommune zusammengefasst werden. 

Zwischen der schriftlichen Information und der Realisierung der Kleinzellen-Standorte müssen 

mindestens acht Wochen liegen. Eine Verkürzung dieser Zeitspanne ist zulässig, wenn die Kommune 

zustimmt. 

 

 

3.1 Kommunale Infrastrukturen 

Bei Vertragsabschluss über die Nutzung kommunaler Liegenschaften/Infrastrukturkomponenten für 

Kleinzellen gilt die Abstimmung gemäß § 7a der 26. BImSchV und dieser Vereinbarung als erfolgt. 

Dieser Umstand wird im Nutzungsvertrag zwischen der Kommune und/oder dem zuständigen 

kommunalen Unternehmen und dem jeweiligen Mobilfunknetzbetreiber aufgenommen. 

Ergänzend zu diesem Annex werden zwischen Mobilfunknetzbetreibern und den kommunalen 

Spitzenverbänden Musterverträge über die Nutzung kommunaler Liegenschaften und Infrastruktur-

komponenten zum Zwecke des Baus und des Betriebs von Kleinzellen erarbeitet. Die Betreiber sagen 

zu, Vertragsverhandlungen mit Kommunen ausschließlich auf Grundlage dieser gemeinsamen Muster 

zu führen, es sei denn die Kommune wünscht ausdrücklich abweichende vertragliche Bedingungen. 

  

 
1 EIRP: Equivalent isotropically radiated power 
2 BEMFV: Verordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder 
3 26. BImSchV: Sechsundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
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3.2 Nicht kommunale typisierbare Infrastrukturen 

Auch Trägerstrukturen, wie zum Beispiel Reklametafeln, Multifunktionsgehäuse und Kabelver-

zweiger, Stadtmöbel, ÖPNV-Haltestellen, etc., die sich nicht in kommunaler Dispositionsbefugnis 

befinden, sollen künftig für Kleinzellen genutzt werden. 

Es bietet sich deshalb an, bei diesen typisierbaren Trägerstrukturen und bei Installation standar-

disierte Kleinzellen-Bauformen in ähnlich effizienter Weise vorzugehen, wie dies für kommunale 

Infrastrukturen, siehe Abschnitt 3.1, vorgesehen ist, nämlich gleiche Fälle in einer Abstimmung 

zusammenzufassen. 

Die Mobilfunknetzbetreiber sagen zu, ausführliche und eindeutige Beschreibungen für diese typisier-

baren, standardisierten und baugleichen Kleinzellen-Varianten vorzulegen. Wenn dies gegeben ist, 

kann zur Vereinfachung eine Vereinbarung über die standardisierte Bauform zwischen Kommune 

und Mobilfunknetzbetreiber geschlossen werden. Auf dieser Grundlage kann der Kleinzellenausbau 

erfolgen, ohne dass die einzelne Baumaßnahme mit der Kommune gesondert abzustimmen ist. Die 

Kommune kann dieses Verfahren für bestimmte Bereiche ausschließen. 

Bei Einhaltung der Vorgaben gilt die Beteiligung der Kommune gemäß § 7a der 26. BImSchV und 
dieser Vereinbarung als erfolgt. Über die tatsächliche Standortrealisierung informiert der Mobilfunk-
netzbetreiber die Kommune mindestens 8 Wochen vor der Ausführung. 

Kann kein Einvernehmen erzielt werden, ist gemäß dem im Abschnitt 3.3 beschriebenen Verfahren  

vorzugehen. 
 

 

3.3 Sonstige nicht-typisierbare Infrastrukturen 
Der Mobilfunknetzbetreiber benennt der Kommune Ausbaugebiete, wie zum Beispiel Fußgänger-

zonen, Bahnhofsbereiche, Einkaufszentren etc., in denen er beabsichtigt, die Mobilfunkversorgung 

mittels Kleinzellen zu verbessern und informiert über die geplante Bauform. 

Die Kommune kann sich an der Standortfindung aktiv beteiligen, sie teilt dies dem Mobilfunknetz-

betreiber innerhalb von acht Wochen nach der Erstinformation über den Ausbauwunsch schriftlich 

mit. 

Erfolgt innerhalb der achtwöchigen Frist eine Rückmeldung der Kommune, wird der Mobilfunknetz-

betreiber Kontakt mit der Kommune aufnehmen und die weitere Vorgehensweise erörtern. 

Standortvorschläge der Kommune, die im Versorgungsbereich liegen, werden seitens des Mobilfunk-

netzbetreibers ergebnisoffen geprüft. Die Netzbetreiber sagen zu, die kommunalen Standortvor-

schläge bei funktechnischer und wirtschaftlicher Eignung vorrangig zu realisieren. Bei Nichteignung 

ist dies der Kommune zu begründen. 

Erfolgt innerhalb der achtwöchigen Frist nach der Erstinformation keine Rückmeldung seitens der 

Kommune, wird die Kommune vom Mobilfunknetzbetreiber schriftlich über die Umsetzung der 

angezeigten Ausbaumaßnahme informiert. Die Maßnahme gilt gemäß § 7a der 26. BImSchV und 

dieser Vereinbarung als kommunal abgestimmt, in diesem Fall gehen die Parteien davon aus, dass die 

Kommune auf ihre Mitwirkungsrechte verzichtet. 

Beide Seiten gehen davon aus, dass der gesamte Abstimmungsprozess für das konkrete Ausbauge-

biet bzw. die einzelne Baumaßnahme innerhalb von 8 Wochen abgeschlossen wird. 
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4. Laufzeit 
Im Übrigen gelten die Einigungen gemäß der Mobilfunkvereinbarung vom 8. Juni 2020 zu den 

Punkten Information zu Bestandsstandorten, siehe 1.1; Ansprechpartnern, siehe 1.3; Information der 

Inbetriebnahme, siehe 2.3 und Kommunikationsmaßnahmen, siehe 4., auch für den Ausbau der 

Kleinzellennetze. 

Hinsichtlich der Überprüfung der Inhalte des Nachtrages auf seine Praxistauglichkeit sowie seiner 

Laufzeit gilt die Schlusserklärung der Mobilfunkvereinbarung. 


